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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.07.1989

Norm

ABGB §880a B

ABGB §881 IA

Rechtssatz

Bei der Bankgarantie ist zwischen dem Garantievertrag, der von der Bank mit dem Begünstigten abgeschlossen wird

und dem zwischen der Bank und ihrem Kunden abgeschlossenen Garantiekreditvertrag zu unterscheiden. Soll die

Bank die Haftung für die Leistung für einen Dritten (und nicht für den Vertragspartner ihres Kunden) übernehmen, so

handelt es sich bei dem Garantiekreditvertrag um einen echten Vertrag zugunsten Dritter.
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